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 Veröffentlicht am 12.10.1983

Norm

AußStrG §264

AußStrG §265

JN §113

PStG §30

Rechtssatz

Das Bezirksgericht hat sich auf die Intimierung (Bekanntmachung) der Entschließung des Bundespräsidenten an die

Parteien und an den Standesbeamten, der die Geburt des Legitimierten beurkundet hat, zu beschränken, ohne einen

die Legitimierung oder ihre materiellen Wirkungen, insbesondere hinsichtlich des Namens des Legitimierten. seines

allfälligen Ehegatten und seiner allfälligen Kinder, feststellenden Beschluß zu fassen oder die Entschließung des

Bundespräsidenten zu ergänzen oder gar zu berichtigen.
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